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erneut bekräftigend, dass das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszei-
ten72 auf den besetzten syrischen Golan Anwendung findet,

zutiefst besorgt darüber, dass sich Israel unter Verstoß ge-
gen die einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats und der
Generalversammlung nicht aus dem seit 1967 unter Besetzung
stehenden syrischen Golan zurückgezogen hat,

betonend, dass der Bau von Siedlungen und die anderen
Tätigkeiten, die Israel seit 1967 in dem besetzten syrischen
Golan durchführt, illegal sind,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der Einberufung
der Friedenskonferenz über den Nahen Osten am 30. Oktober
1991 in Madrid auf der Grundlage der Resolutionen des Si-
cherheitsrats 242 (1967) vom 22. November 1967, 338 (1973)
vom 22. Oktober 1973 und 425 (1978) vom 19. März 1978 so-
wie der Formel „Land gegen Frieden“,

mit dem Ausdruck ernster Besorgnis darüber, dass der Frie-
densprozess ins Stocken geraten ist, was die Verhandlungen
mit Syrien betrifft, und in der Hoffnung, dass die Friedensge-
spräche bald wieder an dem bereits Erreichten anknüpfen wer-
den,

1. erklärt, dass Israel die Resolution 497 (1981) des Si-
cherheitsrats bislang nicht befolgt hat;

2. erklärt außerdem, dass der Beschluss Israels vom
14. Dezember 1981, den besetzten syrischen Golan seinem
Recht, seiner Rechtsprechung und seiner Verwaltung zu un-
terstellen, null und nichtig ist und keinerlei Gültigkeit besitzt,
wie vom Sicherheitsrat in seiner Resolution 497 (1981) bestä-
tigt, und fordert Israel auf, diesen Beschluss rückgängig zu ma-
chen;

3. bekräftigt ihre Feststellung, dass alle einschlägigen
Bestimmungen der Kriegsordnung in der Anlage zum Haager
Abkommen von 190773 sowie des Genfer Abkommens zum
Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten72 nach wie vor auf
das seit 1967 von Israel besetzte syrische Hoheitsgebiet An-
wendung finden, und fordert die Vertragsparteien dieser Über-
einkünfte auf, ihre Verpflichtungen aus diesen Übereinkünften
unter allen Umständen einzuhalten beziehungsweise deren
Einhaltung sicherzustellen;

4. stellt erneut fest, dass die weiter andauernde Beset-
zung des syrischen Golan und dessen De-facto-Annexion ein
Hindernis auf dem Wege zur Herbeiführung eines gerechten,
umfassenden und dauerhaften Friedens in der Region darstel-
len;

5. fordert Israel auf, die Gespräche mit Syrien und Li-
banon wieder aufzunehmen und die im Verlauf der früheren

Gespräche eingegangenen Verpflichtungen und abgegebenen
Zusicherungen zu achten; 

6. verlangt erneut, dass sich Israel in Durchführung der
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats aus dem ge-
samten besetzten syrischen Golan bis zur Linie vom 4. Juni
1967 zurückzieht;

7. fordert alle betroffenen Parteien, die gemeinsamen
Schirmherren des Friedensprozesses und die gesamte interna-
tionale Gemeinschaft auf, alle erforderlichen Anstrengungen
zu unternehmen, um die Wiederaufnahme des Friedensprozes-
ses und seinen Erfolg sicherzustellen, indem sie die Resolu-
tionen 242 (1967) und 338 (1973) des Sicherheitsrats durch-
führen;

8. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 61/28
Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 4. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/61/L.27 und Add.1, einge-
bracht von: Armenien, Australien, Barbados, Belarus, Benin, Botsuana, Brasilien,
China, Côte d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Ghana, Guinea,
Guyana, Indonesien, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lesotho, Lettland,
Liberia, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Mauritius, Moldau, Namibia, Neusee-
land, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Republik Korea, Rus-
sische Föderation, Schweden, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Thailand, Ukraine, Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

61/28. Die konfliktfördernde Rolle von Diamanten: Zer-
schlagung der Verbindung zwischen dem illegalen
Handel mit Rohdiamanten und bewaffneten Kon-
flikten als Beitrag zur Verhütung und Beilegung
von Konflikten

Die Generalversammlung,
in Anbetracht dessen, dass der Handel mit Konfliktdia-

manten nach wie vor ein ernstes Problem für die internationale
Gemeinschaft darstellt, das unmittelbar mit der Schürung be-
waffneter Konflikte, den Aktivitäten von Rebellenbewegun-
gen zur Untergrabung oder zum Sturz rechtmäßiger Regierun-
gen sowie dem unerlaubten Handel mit Rüstungsgütern, ins-
besondere Kleinwaffen und leichten Waffen, und deren Ver-
breitung in Verbindung gebracht werden kann, 

sowie in Anbetracht der verheerenden Auswirkungen, die
durch den Handel mit Konfliktdiamanten geschürte Konflikte
auf den Frieden und die Sicherheit der Menschen in den be-
troffenen Ländern haben, und der bei solchen Konflikten be-
gangenen systematischen und schweren Menschenrechtsver-
letzungen, 

ferner in Anbetracht der negativen Auswirkungen solcher
Konflikte auf die regionale Stabilität sowie der Verpflichtun-
gen, welche die Charta der Vereinten Nationen den Staaten im
Hinblick auf die Wahrung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit auferlegt, 

daher anerkennend, dass unbedingt auch weiterhin Maß-
nahmen zur Eindämmung des Handels mit Konfliktdiamanten
getroffen werden müssen, 

72 United Nations, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. Deutsche Übersetzung:
dBGBl. 1954 II S. 781, 917; LGBl. 1989 Nr. 21; öBGBl. Nr. 155/1953;
AS 1951 300.
73 Siehe Carnegie Endowment for International Peace, The Hague Con-
ventions and Declarations of 1899 and 1907 (New York, Oxford Univer-
sity Press, 1915). Deutsche Übersetzung: dRGBl. 1910 S. 107; öRGBl.
Nr. 180/1913; SR 0.515.112.
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daran erinnernd, dass die Entfernung illegaler Diamanten
aus dem rechtmäßigen Handel das Hauptziel des Kimberley-
Prozesses ist,

eingedenk der Vorteile des rechtmäßigen Diamantenhan-
dels für die produzierenden Länder und unterstreichend, dass
weitere Maßnahmen auf internationaler Ebene getroffen wer-
den müssen, um zu verhindern, dass das Problem der Konflikt-
diamanten den rechtmäßigen Diamantenhandel beeinträchtigt,
der einen entscheidenden Beitrag zur Volkswirtschaft vieler
Diamanten produzierender, ausführender und einführender
Staaten, insbesondere Entwicklungsländer, leistet, 

feststellend, dass die weitaus meisten der weltweit produ-
zierten Rohdiamanten rechtmäßigen Ursprungs sind, 

unter Hinweis auf die Charta und alle einschlägigen Reso-
lutionen des Sicherheitsrats zum Thema Konfliktdiamanten
und entschlossen, zur Durchführung der in den genannten Re-
solutionen vorgesehenen Maßnahmen beizutragen und diese
zu unterstützen, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 1459 (2003) des
Sicherheitsrats vom 28. Januar 2003, in der der Rat das Zerti-
fikationssystem des Kimberley-Prozesses74 als einen wertvol-
len Beitrag gegen den Handel mit Konfliktdiamanten nach-
drücklich unterstützte, 

unter Begrüßung des wichtigen Beitrags des Kimberley-
Prozesses, der von den Diamanten produzierenden Ländern
Afrikas eingeleitet wurde, 

mit Befriedigung feststellend, dass die Anwendung des
Zertifikationssystems des Kimberley-Prozesses die Rolle von
Konfliktdiamanten bei der Förderung bewaffneter Konflikte
weiter einschränken hilft und dazu beitragen dürfte, den recht-
mäßigen Handel zu schützen und die wirksame Durchführung
der einschlägigen Resolutionen über den Handel mit Konflikt-
diamanten sicherzustellen, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/56 vom 1. Dezem-
ber 2000, 56/263 vom 13. März 2002, 57/302 vom 15. April
2003, 58/290 vom 14. April 2004, 59/144 vom 15. Dezember
2004 und 60/182 vom 20. Dezember 2005, in denen sie dazu
aufforderte, Vorschläge für ein einfaches, wirksames und
pragmatisches internationales Zertifikationssystem für Roh-
diamanten auszuarbeiten und umzusetzen sowie regelmäßig
zu überprüfen, 

in diesem Zusammenhang begrüßend, dass das Zertifika-
tionssystem des Kimberley-Prozesses so angewandt wird, dass
es weder den rechtmäßigen Diamantenhandel behindert noch
die Regierungen oder die Industrie, insbesondere die kleineren
Produzenten, über Gebühr belastet noch die Entwicklung der
Diamantenindustrie behindert, 

sowie begrüßend, dass die siebenundvierzig Teilnehmer
des Kimberley-Prozesses, die einundsiebzig Länder, darunter
die von der Europäischen Kommission vertretenen fünfund-
zwanzig Mitgliedstaaten der Europäischen Union, vertreten,

beschlossen haben, durch ihre Teilnahme an diesem Prozess
und die Anwendung des Zertifikationssystems des Prozesses
das Problem der Konfliktdiamanten zu bekämpfen,

ferner die wichtigen Beiträge begrüßend, die die Diaman-
tenindustrie, insbesondere der Weltdiamantenrat, sowie die
Zivilgesellschaft zu den internationalen Anstrengungen zur
Beendigung des Handels mit Konfliktdiamanten geleistet ha-
ben und nach wie vor leisten, 

unter Begrüßung der vom Weltdiamantenrat angekündig-
ten Initiativen zur freiwilligen Selbstkontrolle der Diamanten-
industrie und in der Erkenntnis, dass ein System freiwilliger
Selbstkontrolle dazu beitragen wird, wie in der Erklärung von
Interlaken vom 5. November 2002 über das Zertifikationssy-
stem des Kimberley-Prozesses für Rohdiamanten75 beschrie-
ben, die Wirksamkeit einzelstaatlicher interner Kontrollsyste-
me für Rohdiamanten zu gewährleisten, 

in dieser Hinsicht in Anerkennung des Beschlusses der
vom 6. bis 9. November 2006 in Gaborone abgehalten Plenar-
tagung des Kimberley-Prozesses, der den eindringlichen For-
derungen der Teilnehmer, der Zivilgesellschaft und des Welt-
diamantenrats nach strengeren internen Kontrollnormen für
die Teilnehmer samt Maßnahmen, die eine klarere Orientie-
rung für die Durchführung wirksamer Kontrollen vom Abbau
bis zur Ausfuhr vorgeben, einer stärkeren staatlichen Aufsicht
über die Diamantenindustrie und Stichprobenkontrollen zur
Überprüfung der Normeneinhaltung durch die Industrie Rech-
nung trägt,

mit Anerkennung feststellend, dass die Beratungen im Rah-
men des Kimberley-Prozesses unter Mitwirkung aller Interes-
senträger, einschließlich der Diamanten produzierenden, aus-
führenden und einführenden Staaten, der Diamantenindustrie
und der Zivilgesellschaft sowie der Beitrittskandidaten, ge-
führt wurden, 

anerkennend, dass die Souveränität der Staaten voll zu
achten und die Grundsätze der Ausgewogenheit, des gegen-
seitigen Nutzens und des Konsenses einzuhalten sind,

in Anbetracht dessen, dass das am 1. Januar 2003 in Kraft
getretene Zertifikationssystem des Kimberley-Prozesses nur
dann glaubhaft sein wird, wenn alle Teilnehmer über die er-
forderlichen nationalen Rechtsvorschriften in Verbindung mit
wirksamen und glaubwürdigen internen Kontrollsystemen
verfügen, mittels deren sie Konfliktdiamanten innerhalb ihres
Hoheitsgebiets aus der Kette der Produktion, der Ausfuhr und
der Einfuhr von Rohdiamanten entfernen können, wobei zu
berücksichtigen ist, dass unterschiedliche Produktionsmetho-
den und Handelsbräuche sowie Unterschiede bei den entspre-
chenden institutionellen Kontrollen unter Umständen unter-
schiedliche Ansätze zur Erfüllung der Mindestnormen erfor-
dern,

1. bekräftigt ihre nachdrückliche und anhaltende Un-
terstützung für das Zertifikationssystem des Kimberley-
Prozesses74 und den Kimberley-Prozess insgesamt; 

74 Siehe A/57/489. 75 Ebd., Anhang 2.
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2. erkennt an, dass das Zertifikationssystem des Kim-
berley-Prozesses dazu beitragen kann, die wirksame Durch-
führung der einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats zu
gewährleisten, die Sanktionen gegen den Handel mit Konflikt-
diamanten vorsehen, und als Mechanismus zur Verhütung
künftiger Konflikte fungieren kann, und fordert die vollinhalt-
liche Durchführung der vom Rat beschlossenen Maßnahmen
zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Rohdiamanten, ins-
besondere mit Konfliktdiamanten, die eine konfliktfördernde
Rolle spielen; 

3. erkennt außerdem an, welchen wichtigen Beitrag die
internationalen Anstrengungen zur Bewältigung des Problems
der Konfliktdiamanten, namentlich das Zertifikationssystem
des Kimberley-Prozesses, zur Regelung der Konflikte und der
Konsolidierung des Friedens in Angola, der Demokratischen
Republik Kongo, Liberia und Sierra Leone geleistet haben; 

4. nimmt Kenntnis von der Resolution 1643 (2005) des
Sicherheitsrats vom 15. Dezember 2005, in der die nicht am
Kimberley-Prozess teilnehmenden Staaten in der Region
Westafrika aufgefordert werden, ihre Bemühungen um den
Beitritt zum Kimberley-Prozess zu verstärken, betont, dass ei-
ne möglichst breite Beteiligung an dem Zertifikationssystem
des Kimberley-Prozesses von entscheidender Bedeutung ist,
und ermutigt alle Mitgliedstaaten, zur Tätigkeit des Prozesses
beizutragen, indem sie die Mitgliedschaft anstreben, sich aktiv
an dem Zertifikationssystem beteiligen und den darin enthal-
tenen Verpflichtungen nachkommen;

5. nimmt mit Dank Kenntnis von dem gemäß Resolution
60/182 vorgelegten Bericht des Vorsitzes des Kimberley-Pro-
zesses76 und beglückwünscht die Regierungen, die Organisa-
tion der regionalen Wirtschaftsintegration, die Diamantenin-
dustrie und die Zivilgesellschaft, die an dem Prozess beteiligt
sind, zu ihrem Beitrag zur Ausarbeitung, Anwendung und
Überwachung des Zertifikationssystems des Kimberley-Pro-
zesses; 

6. nimmt Kenntnis von dem Beschluss des Allgemeinen
Rates der Welthandelsorganisation vom 15. Mai 2003, eine
Ausnahmeregelung mit Wirkung vom 1. Januar 2003 bis
31. Dezember 2006 für die zur Anwendung des Zertifikations-
systems des Kimberley-Prozesses getroffenen Maßnahmen zu
gewähren77, und dem Beschluss des Allgemeinen Rates vom
17. November 2006, eine Verlängerung der Ausnahmerege-
lung bis zum 31. Dezember 2012 zu gewähren78;

7. stellt mit Befriedigung fest, dass im Einklang mit Zif-
fer 7 ihrer Resolution 60/182 eine vorläufige Bestimmung der
die Diamantenproduktion in Côte d’Ivoire kennzeichnenden
Merkmale vorgenommen wurde, und ermutigt dazu, rasch
weitere Arbeiten zur Bestimmung solcher Merkmale für an-
dere Diamantenproduzenten aufzunehmen;

8. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von dem Beitrag
des Kimberley-Prozesses zur Erstellung einer detaillierten Be-
wertung des Volumens der in Côte d’Ivoire produzierten und
von dort ausgeführten Rohdiamanten, wie in Resolution 1643
(2005) des Sicherheitsrats erbeten, fordert in Anerkennung der
Zusammenarbeit zwischen dem Prozess und der Operation der
Vereinten Nationen in Côte d’Ivoire die vollinhaltliche Durch-
führung der Resolution zum Thema der unerlaubten Diaman-
tenproduktion in Côte d’Ivoire, die von der vom 15. bis 17. No-
vember 2005 in Moskau abgehaltenen Plenartagung des Pro-
zesses verabschiedet wurde, und legt dem Prozess und den
Vereinten Nationen nahe, bei der Bekämpfung dieses Pro-
blems weiter zusammenzuarbeiten;

9. nimmt außerdem mit Befriedigung Kenntnis von den
Maßnahmen, die der Kimberley-Prozess ergriffen hat, um den
im Rahmen des Berichts der Sachverständigengruppe für Côte
d’Ivoire an den Sicherheitsrat aufgeworfenen Fragen im Zu-
sammenhang mit dem mutmaßlichen Eindringen ivorischer
Diamanten in den rechtmäßigen Handel über Drittländer79

Rechnung zu tragen;

10. begrüßt die Einsetzung einer neuen Arbeitsgruppe
des Kimberley-Prozesses für den handwerklichen Abbau allu-
vialer Diamantenvorkommen unter dem Vorsitz Angolas, die
sich mit Fragen von besonderem Interesse für den handwerk-
lichen Abbau alluvialer Diamanten auseinandersetzen und
weiter zur Umsetzung der bestehenden Erklärung über die
Verbesserung interner Kontrollen des Abbaus alluvialer Dia-
manten beitragen wird, und legt potenziellen Gebern nahe,
Hilfe beim Kapazitätsaufbau zu gewähren, um die wirksame
Anwendung des Zertifikationssystems des Kimberley-Prozes-
ses zu fördern;

11. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Beitrag,
den der Kimberley-Prozess und sein Vorsitz zur Arbeit des
Ausschusses des Sicherheitsrats nach Resolution 1521 (2003)
betreffend Liberia geleistet haben, einschließlich der Vorlage
eines Berichts über die Ergebnisse der nach Liberia entsandten
Sachverständigenmission des Kimberley-Prozesses, sowie
von den Fortschritten Liberias bei der Einrichtung der internen
Kontrollen und sonstigen Voraussetzungen, die notwendig
sind, um die Mindestanforderungen des Prozesses gemäß Re-
solution 1521 (2003) zu erfüllen, begrüßt die Beiträge der Mis-
sion der Vereinten Nationen in Liberia, der Vereinigten Staa-
ten von Amerika und anderer Geber zu diesen Bemühungen
und ermutigt alle, die dazu in der Lage sind, Liberia behilflich
zu sein; 

12. nimmt außerdem mit Anerkennung Kenntnis von den
Schlussfolgerungen der dreijährlichen Überprüfung des Zerti-
fikationssystems des Kimberley-Prozesses und den von der
Plenartagung des Kimberley-Prozesses in Gaborone verab-
schiedeten Empfehlungen, stellt fest, dass die rasche Umset-
zung dieser Empfehlungen den Prozess stärken und konsoli-
dieren wird, und ermutigt daher zur raschen Umsetzung dieser
Empfehlungen;

76 A/61/589, Anlage.
77 World Trade Organization, Dokument WT/L/518. Verfügbar unter
http://docsonline.wto.org.
78 World Trade Organization, Dokument G/C/W/559/Rev.1. Verfügbar
unter http://docsonline.wto.org. 79 Siehe S/2006/735.



I. Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss

41

13. erkennt an, dass der Mechanismus der gegenseitigen
Überprüfung und die Erhebung und Vorlage statistischer Da-
ten wichtige Überwachungsinstrumente darstellen, die für die
wirksame Anwendung des Zertifikationssystems des Kimber-
ley-Prozesses unerlässlich sind, und in dieser Hinsicht

a) begrüßt sie die bedeutenden Fortschritte bei der An-
wendung des Mechanismus der gegenseitigen Überprüfung im
Rahmen des Zertifikationssystems des Kimberley-Prozesses,
legt allen übrigen Teilnehmern nahe, freiwillig Überprüfungs-
besuche zu empfangen, und nimmt mit Befriedigung Kenntnis
von der Absicht des Kimberley-Prozesses, im Jahr 2007 eine
zweite Runde von Überprüfungsbesuchen einzuleiten;

b) begrüßt sie außerdem die Fortschritte bei der Erhe-
bung und Vorlage statistischer Berichte über die Produktion
von Rohdiamanten und den Handel damit, legt allen Teilneh-
mern des Kimberley-Prozesses nahe, die Datenqualität zu ver-
bessern, und begrüßt in dieser Hinsicht den Beschluss der in
Gaborone abgehaltenen Plenartagung, eine Zusammenfas-
sung von Daten des Kimberley-Prozessses zum Handel und
zur Produktion, aufgeschlüsselt nach Wert und Volumen, und
zur Anzahl der Zertifikationen für die Jahre 2004 und 2005 zu
veröffentlichen;

14. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der Hilfe und
den Kapazitätsaufbaumaßnahmen verschiedener Geber und
ermutigt andere Geber, den Teilnehmern des Kimberley-Pro-
zesses finanzielle und technische Fachunterstützung zu ge-
währen, um ihnen dabei behilflich zu sein, strengere Überwa-
chungs- und Kontrollmaßnahmen auszuarbeiten;

15. nimmt mit höchster Anerkennung Kenntnis von dem
wichtigen Beitrag, den Botsuana als Vorsitzender des Kimber-
ley-Prozesses im Jahr 2006 zu den Bemühungen um die Ein-
dämmung des Handels mit Konfliktdiamanten leistete, und be-
grüßt es, dass die Europäische Gemeinschaft und Indien für
2007 den Vorsitz beziehungsweise den stellvertretenden Vor-
sitz des Prozesses übernehmen;

16. ersucht den Vorsitz des Kimberley-Prozesses, der
Generalversammlung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung
einen Bericht über die Umsetzung des Prozesses vorzulegen;

17. beschließt, den Punkt „Die konfliktfördernde Rolle
von Diamanten“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer zwei-
undsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 61/45

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 4. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/61/L.16 und Add.1, einge-
bracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Ar-
gentinien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize,
Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso,
Burundi, Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Do-
minica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fi-
dschi, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras,
Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien,
Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Ko-
lumbien, Komoren, Kongo, Kuwait, Lesotho, Libanon, Liberia, Libysch Arabische
Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mar-
shallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten
von), Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria,

Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Portugal, Russische Fö-
deration, Sambia, Samoa, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, So-
malia, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen,
Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thai-
land, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tschad, Tunesien, Turkmenistan,
Usbekistan, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam, Zentralafrikanische Repu-
blik.

61/45. Internationale Dekade für eine Kultur des Frie-
dens und der Gewaltlosigkeit zu Gunsten der Kin-
der der Welt 2001-2010

Die Generalversammlung,

eingedenk der Charta der Vereinten Nationen, einschließ-
lich der darin enthaltenen Ziele und Grundsätze, und insbeson-
dere ihres Bestrebens, künftige Geschlechter vor der Geißel
des Krieges zu bewahren,

unter Hinweis auf die Satzung der Organisation der Ver-
einten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, in
der es heißt, dass, „da Kriege im Geist der Menschen entste-
hen, auch die Bollwerke des Friedens im Geist der Menschen
errichtet werden müssen“,

sowie unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über
eine Kultur des Friedens, insbesondere die Resolution 52/15
vom 20. November 1997, mit der sie das Jahr 2000 zum Inter-
nationalen Jahr für eine Kultur des Friedens erklärte, die Re-
solution 53/25 vom 10. November 1998, mit der sie den Zeit-
raum 2001-2010 zur Internationalen Dekade für eine Kultur
des Friedens und der Gewaltlosigkeit zu Gunsten der Kinder
der Welt erklärte, und die Resolutionen 56/5 vom 5. November
2001, 57/6 vom 4. November 2002, 58/11 vom 10. November
2003, 59/143 vom 15. Dezember 2004 und 60/3 vom 20. Ok-
tober 2005,

in Bekräftigung der Erklärung über eine Kultur des Frie-
dens80 und des Aktionsprogramms für eine Kultur des Frie-
dens81, in dem Bewusstsein, dass diese unter anderem die
Grundlage für die Begehung der Dekade bilden, und in der
Überzeugung, dass eine wirksame und erfolgreiche Begehung
der Dekade auf der ganzen Welt eine Kultur des Friedens und
der Gewaltlosigkeit fördern wird, die der Menschheit und ins-
besondere den kommenden Generationen zugute kommen
wird,

unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen82, in der die aktive Förderung einer Kultur des
Friedens verlangt wird, 

Kenntnis nehmend von der Resolution 2000/66 der Men-
schenrechtskommission vom 26. April 2000 mit dem Titel
„Wege zu einer Kultur des Friedens“83,

80 Resolution 53/243 A.
81 Resolution 53/243 B.
82 Siehe Resolution 55/2.
83 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2000,
Supplement No. 3 und Korrigendum (E/2000/23 und Corr.1), Kap. II,
Abschn. A.




